
I.  Änderung des Einkommensteuergesetzes 
durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011

Die mit Wirkung vom Veranlagungszeitraum 2006 eingeführ-
ten und seit 2009 zusammengeführten Regelungen zum Ab-
zug von erwerbsbedingten und nicht erwerbsbedingten Kin-
derbetreuungskosten bis zu einem Höchstbetrag von 4.000 € 
je Kind sind – unter Verringerung der Anspruchsvorausset-
zungen – mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2012 
neu gefasst worden. 

Die Unterscheidung nach erwerbsbedingten und nicht er-
werbsbedingten Kinderbetreuungskosten entfällt. Auf die 
persönlichen Anspruchsvoraussetzungen bei den steuer-
pfl ichtigen Eltern, wie z. B. Erwerbstätigkeit oder Ausbildung, 
kommt es nicht mehr an. Aus diesem Grund können Betreu-
ungskosten für Kinder ab dem Veranlagungszeitraum 2012 ab 
Geburt des Kindes bis zur Vollendung seines 14. Lebensjahres 
steuerlich berücksichtigt werden. 

Darüber hinaus können solche Aufwendungen für Kinder 
berücksichtigt werden, die wegen einer vor Vollendung des 
25. Lebensjahres eingetretenen körperlichen, geistigen oder 
seelischen Behinderung außerstande sind, sich selbst zu un-
terhalten. Das gilt auch für Kinder, die wegen einer vor dem 
1.1.2007 in der Zeit ab Vollendung des 25. Lebensjahres und 
vor Vollendung des 27. Lebensjahres eingetretenen körper-
lichen, geistigen oder seelischen Behinderung außerstande 
sind, sich selbst zu unterhalten.

Kinderbetreuungskosten sind ab Veranlagungszeitraum 2012 
einheitlich als Sonderausgaben abziehbar. Der Abzug wie 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten ist ab diesem Zeit-
raum entfallen. Soweit es sich um Kinderbetreuungskosten 
handelt, die unter den Voraussetzungen der bis einschließlich 

2011 geltenden gesetzlichen Regelung wie Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten abgezogen werden konnten, kann die 
Neuregelung Auswirkungen haben, soweit außersteuerliche 
Rechtsnormen an steuerliche Einkommensbegriffe anknüp-
fen. Diese Auswirkungen werden durch die mit dem Steu-
ervereinfachungsgesetz 2011 eingefügten Regelung vermie-
den: Knüpfen außersteuerliche Rechtsnormen an die Begriffe 
„Einkünfte“, „Summe der Einkünfte“ oder „Gesamtbetrag der 
Einkünfte“ an, mindern sich für deren Zwecke diese Größen 
um die abziehbaren Kinderbetreuungskosten. Auch bei An-
wendung dieser Regelung wird nicht danach unterschieden, 
ob die Kinderbetreuungskosten erwerbsbedingt oder nicht er-
werbsbedingt angefallen sind.

II.  Allgemeine Voraussetzungen

1. Dienstleistungen zur Betreuung

Betreuung im Sinne des Einkommensteuergesetzes (EStG) 
ist die behütende oder beaufsichtigende Betreuung, d. h. die 
persönliche Fürsorge für das Kind muss der Dienstleistung er-
kennbar zugrunde liegen. Berücksichtigt werden können da-
nach z. B. Aufwendungen für

• die Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Kinder-
tagesstätten, Kinderhorten, Kinderheimen und Kinder-
krippen sowie bei Tagesmüttern, Wochenmüttern und in 
Ganztagespfl egestellen,
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• die Beschäftigung von Kinderpfl egern und Kinderpfl ege-
rinnen oder -schwestern, Erziehern und Erzieherinnen,

• die Beschäftigung von Hilfen im Haushalt, soweit sie ein 
Kind betreuen,

• die Beaufsichtigung des Kindes bei Erledigung seiner häus-
lichen Schulaufgaben.

Aufwendungen für Kinderbetreuung durch Angehörige des 
Steuerpfl ichtigen können nur berücksichtigt werden, wenn 
den Leistungen klare und eindeutige Vereinbarungen zu Grun-
de liegen, die zivilrechtlich wirksam zustande gekommen sind, 
inhaltlich dem zwischen Fremden Üblichen entsprechen, tat-
sächlich so auch durchgeführt werden und die Leistungen 
nicht üblicherweise auf familienrechtlicher Grundlage unent-
geltlich erbracht werden. 

So können z. B. Aufwendungen für eine Mutter, die zusammen 
mit dem gemeinsamen Kind im Haushalt des Steuerpfl ichtigen 
lebt, nicht berücksichtigt werden. Auch bei einer eheähnlichen 
Lebensgemeinschaft oder einer Lebenspartnerschaft zwischen 
dem Steuerpfl ichtigen und der Betreuungsperson ist eine Be-
rücksichtigung von Kinderbetreuungskosten nicht möglich. 
Leistungen an eine Person, die für das betreute Kind Anspruch 
auf einen Freibetrag oder auf Kindergeld hat, können nicht als 
Kinderbetreuungskosten anerkannt werden.

2. Aufwendungen

Zu berücksichtigen sind Ausgaben in Geld oder Geldeswert 
(Wohnung, Kost, Waren, sonstige Sachleistungen) für Dienst-
leistungen zur Betreuung eines Kindes einschließlich der Er-
stattungen an die Betreuungsperson (z. B. Fahrtkosten), wenn 
die Leistungen im Einzelnen in der Rechnung oder im Vertrag 
aufgeführt werden. 

Wird z. B. bei einer ansonsten unentgeltlich erbrachten Be-
treuung ein Fahrtkostenersatz gewährt, so ist dieser zu be-
rücksichtigen, wenn hierüber eine Rechnung erstellt wird. 

Aufwendungen für Fahrten des Kindes zur Betreuungsperson 
sind nicht zu berücksichtigen. Eine Gehaltsreduzierung, die 
dadurch entsteht, dass der Steuerpfl ichtige seine Arbeitszeit 
zugunsten der Betreuung seines Kindes kürzt, stellt keinen 
Aufwand für Kinderbetreuung dar. 

Wird ein einheitliches Entgelt sowohl für Betreuungsleistun-
gen als auch für andere Leistungen gezahlt, ist – mit Aus-
nahmen – gegebenenfalls eine Aufteilung im Schätzungswege 
vorzunehmen. Von einer Aufteilung ist abzusehen, wenn die 
anderen Leistungen von untergeordneter Bedeutung sind.

Bei Aufnahme eines Au-pairs in eine Familie fallen in der Re-
gel sowohl Aufwendungen für die Betreuung der Kinder als 
auch für leichte Hausarbeiten an. Wird in einem solchen Fall 
der Umfang der Kinderbetreuungskosten nicht nachgewiesen 
(z. B. durch Festlegung der Tätigkeiten im Vertrag und entspre-
chende Aufteilung des Entgelts), kann ein Anteil von 50 % der 
Gesamtaufwendungen als Kinderbetreuungskosten berück-
sichtigt werden.

Aufwendungen für Unterricht (z. B. Schulgeld, Nachhilfe oder 
Fremdsprachenunterricht), die Vermittlung besonderer Fähig-

keiten (z. B. Musikunterricht, Computerkurse) oder für sport-
liche und andere Freizeitbetätigungen (z. B. Mitgliedschaft in 
Sportvereinen oder anderen Vereinen, Tennis- oder Reitunter-
richt) sind nicht zu berücksichtigen. Auch Aufwendungen für 
die Verpfl egung des Kindes sind nicht zu berücksichtigen.

Werden für eine Nachmittagsbetreuung in der Schule Eltern-
beiträge erhoben und umfassen diese nicht nur eine Haus-
aufgabenbetreuung, sind Entgeltanteile, die z. B. auf Nach-
hilfe oder bestimmte Kurse (z. B. Computerkurs) oder auf eine 
etwaige Verpfl egung entfallen, nicht zu berücksichtigen. Ein 
Abzug von Kinderbetreuungskosten ist nur möglich, wenn eine 
entsprechende Aufschlüsselung der Beiträge vorliegt.

Bei beschränkter Steuerpfl icht ist ein Abzug von Kinderbe-
treuungskosten ausgeschlossen.

3. Haushaltszugehörigkeit

Ein Kind gehört zum Haushalt des jeweiligen Elternteils, in 
dessen Wohnung es dauerhaft lebt oder mit dessen Einwilli-
gung es vorübergehend auswärtig untergebracht ist. Auch in 
Fällen, in denen dieser Elternteil mit dem Kind in der Wohnung 
seiner Eltern oder Schwiegereltern oder in Wohngemeinschaft 
mit anderen Personen lebt, ist die Haushaltszugehörigkeit des 
Kindes als gegeben anzusehen. Haushaltszugehörigkeit erfor-
dert ferner eine Verantwortung für das materielle (Versorgung, 
Unterhaltsgewährung) und immaterielle Wohl (Fürsorge, Be-
treuung) des Kindes. 

Eine Heimunterbringung ist unschädlich, wenn die Wohnver-
hältnisse in der Familienwohnung die speziellen Bedürfnisse 
des Kindes berücksichtigen und es sich im Haushalt dieses 
Elternteils regelmäßig aufhält. Bei nicht zusammenlebenden 
Elternteilen ist grundsätzlich die Meldung des Kindes maß-
gebend.

Ein Kind kann ausnahmsweise zum Haushalt des Elternteils 
gehören, bei dem es nicht gemeldet ist, wenn der Elternteil 
dies nachweist oder glaubhaft macht. Die Zahlung des Kin-
dergeldes an einen Elternteil ist ein weiteres Indiz für die Zu-
gehörigkeit des Kindes zu dessen Haushalt. In Ausnahmefällen 
kann ein Kind auch zu den Haushalten beider getrennt leben-
der Elternteile gehören.

4. Berechtigter Personenkreis

Zum Abzug von Kinderbetreuungskosten ist grundsätzlich nur 
der Elternteil berechtigt, der die Aufwendungen getragen hat 
und zu dessen Haushalt das Kind gehört. Trifft dies auf beide 
Elternteile zu, kann jeder seine tatsächlichen Aufwendungen 
grundsätzlich nur bis zur Höhe des hälftigen Abzugshöchstbe-
trages geltend machen. 

Aufwendungen zur Betreuung von Stiefkindern und Enkelkin-
dern können nicht berücksichtigt werden, da es sich insoweit 
nicht um Kinder im Sinne EStG handelt.

5. Höchstbetrag

Kinderbetreuungskosten sind in Höhe von 2/3 der Aufwendun-
gen, höchstens 4.000 € je Kind und Kalenderjahr abziehbar.



Der Höchstbetrag beläuft sich auch bei einem Elternpaar, das 
entweder gar nicht oder nur zeitweise zusammengelebt hat, 
auf 4.000 € je Kind für das gesamte Kalenderjahr. Eine Auftei-
lung auf die Zeiträume des gemeinsamen Haushalts bzw. der 
getrennten Haushalte ist nicht vorzunehmen. 

Haben beide Elternteile entsprechende Aufwendungen getra-
gen, sind diese bei jedem Elternteil grundsätzlich nur bis zu 
einem Höchstbetrag von 2.000 € zu berücksichtigen. 

Der Höchstbetrag ist ein Jahresbetrag. Eine zeitanteilige Auf-
teilung fi ndet auch dann nicht statt, wenn für das Kind nicht 
im gesamten Kalenderjahr Betreuungskosten angefallen sind.

Beispiel: Das Kind eines verheirateten Elternpaares geht von 
Januar bis Juni 2012 in den Kindergarten. Die Sommermonate 
Juli bis zu seiner Einschulung Ende September 2012 verlebt es 
bei seinen Großeltern. Ab der Einschulung geht es nachmit-
tags in den Kinderhort.

Den Eltern sind 2012 Kinderbetreuungskosten in Höhe von 
insgesamt 3.600 € entstanden. Davon können sie zwei Drittel, 
also 2.400 € als Sonderausgaben geltend machen. Es fi ndet 
keine zeitanteilige Kürzung statt.

Ist das zu betreuende Kind nicht unbeschränkt einkommen-
steuerpfl ichtig, ist der Höchstbetrag zu kürzen, soweit es 
nach den Verhältnissen im Wohnsitzstaat des Kindes not-
wendig und angemessen ist. Die für die einzelnen Staaten in 
Betracht kommenden Kürzungen ergeben sich aus der Län-
dergruppeneinteilung

III.  Nachweis

1. Rechnung

Der Abzug von Kinderbetreuungskosten setzt voraus, dass der 
Steuerpfl ichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhal-
ten hat und die Zahlung auf das Konto des Erbringers der 
Leistung erfolgt ist. Die Rechnung sowie die Zahlungsnach-
weise sind nur auf Verlangen des Finanzamts vorzulegen. Es 
muss sich nicht um eine Rechnung im Sinne des Umsatzsteu-
ergesetzes handeln.

Einer Rechnung stehen gleich:

• bei einem sozialversicherungspfl ichtigen Beschäftigungs-
verhältnis oder einem Minijob der zwischen dem Arbeit-
geber und dem Arbeitnehmer abgeschlossene schriftliche 
(Arbeits-)Vertrag,

• bei Au-pair-Verhältnissen ein Au-pair-Vertrag, aus dem 
ersichtlich ist, dass ein Anteil der Gesamtaufwendungen 
auf die Kinderbetreuung entfällt,

• bei der Betreuung in einem Kindergarten oder Hort der 
Bescheid des öffentlichen oder privaten Trägers über die 
zu zahlenden Gebühren,

• eine Quittung, z. B. über Nebenkosten zur Betreuung, 
wenn die Quittung genaue Angaben über die Art und die 
Höhe der Nebenkosten enthält. Ansonsten sind Neben-
kosten nur zu berücksichtigen, wenn sie in den Vertrag 
oder die Rechnung aufgenommen worden sind.

2. Zahlungsarten

Die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung er-
folgt in der Regel durch Überweisung. Beträge, für deren Be-
gleichung ein Dauerauftrag eingerichtet worden ist oder die 
durch eine Einzugsermächtigung abgebucht oder im Wege 
des Online-Bankings überwiesen wurden, können in Verbin-
dung mit dem Kontoauszug, der die Abbuchung ausweist, 
anerkannt werden. Das gilt auch bei Übergabe eines Verrech-
nungsschecks oder der Teilnahme am Electronic-Cash-Ver-
fahren oder an elektronischen Lastschriftverfahren.

3. Keine Barzahlung

Barzahlungen einschließlich Baranzahlungen oder Barteil-
zahlungen sowie Barschecks können in keinem Fall aner-
kannt werden. Das gilt selbst dann, wenn die Barzahlung von 
dem Erbringer der Betreuungsleistung tatsächlich ordnungs-
gemäß verbucht worden ist und der Steuerpfl ichtige einen 
Nachweis über die ordnungsgemäße Buchung erhalten hat 
oder wenn eine Barzahlung durch eine später veranlasste 
Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung ersetzt 
wird.

4. Konto eines Dritten

Der Sonderausgabenabzug durch den Steuerpfl ichtigen ist 
auch möglich, wenn die Betreuungsleistung, für die der Steu-
erpfl ichtige eine Rechnung erhalten hat, von dem Konto eines 
Dritten bezahlt worden ist (abgekürzter Zahlungsweg). 

IV.  Zuordnung der Aufwendungen

1. Verheiratete Eltern

• Zusammenveranlagung

Für den Abzug von Kinderbetreuungskosten als Sonderaus-
gaben kommt es bei verheirateten Eltern, die zusammen zur 
Einkommensteuer veranlagt werden, nicht darauf an, welcher 
Elternteil die Aufwendungen geleistet hat oder ob sie von 
beiden getragen wurden.

• Getrennte Veranlagung 2012

Mangels einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung für den 
Sonderausgabenabzug von Kinderbetreuungskosten im Fall 
der getrennten Veranlagung von Ehegatten im Veranlagungs-
zeitraum 2012 sind die Sonderausgaben demjenigen Ehegat-
ten zuzurechnen, der die Aufwendungen getragen hat. Trifft 
dies auf beide Ehegatten zu, kann jeder seine tatsächlichen 
Aufwendungen grundsätzlich nur bis zur Höhe des hälftigen 
Abzugshöchstbetrages geltend machen. Etwas anderes gilt 
nur dann, wenn die Ehegatten einvernehmlich gegenüber 
dem Finanzamt eine anderweitige Aufteilung des Höchstbe-
trages wählen. 
Abweichend davon können die Kinderbetreuungskosten aus 
Billigkeitsgründen auf übereinstimmenden Antrag der Ehe-
gatten von diesen jeweils zur Hälfte abgezogen werden. Der 
Abzug ist dabei bei jedem Ehegatten auf den hälftigen Ab-
zugshöchstbetrag beschränkt.



• Einzelveranlagung ab 2013

Mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2013 wird die 
getrennte Veranlagung durch die Einzelveranlagung von Ehe-
gatten ersetzt. Demnach sind Sonderausgaben demjenigen 
Ehegatten zuzurechnen, der die Aufwendungen wirtschaft-
lich getragen hat. Trifft dies auf beide Ehegatten zu, kann 
jeder seine tatsächlichen Aufwendungen grundsätzlich bis 
zur Höhe des hälftigen Abzugshöchstbetrages geltend ma-
chen. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Ehegatten ein-
vernehmlich gegenüber dem Finanzamt eine anderweitige 
Aufteilung des Abzugshöchstbetrages wählen. Abweichend 
davon können die Kinderbetreuungskosten auf übereinstim-
menden Antrag der Ehegatten von diesen jeweils zur Hälfte 
abgezogen werden.

Der Abzug ist dabei bei jedem Ehegatten auf den hälftigen 
Abzugshöchstbetrag beschränkt. In begründeten Einzelfällen 
reicht der Antrag desjenigen Ehegatten, der die Aufwendun-
gen wirtschaftlich getragen hat, aus. Die Wahl des Abzugs 
wird durch Angabe in der Steuererklärung getroffen.

2. Nicht verheiratete, dauernd getrennt lebende oder ge-
schiedene Eltern

Bei nicht verheirateten, dauernd getrennt lebenden oder 
geschiedenen Eltern ist derjenige Elternteil zum Abzug von 
Kinderbetreuungskosten berechtigt, der die Aufwendungen 
getragen hat und zu dessen Haushalt das Kind gehört. Trifft 
dies auf beide Elternteile zu, kann jeder seine tatsächlichen 
Aufwendungen grundsätzlich nur bis zur Höhe des hälftigen 
Abzugshöchstbetrages geltend machen. Etwas anderes gilt 
nur dann, wenn die Eltern einvernehmlich eine abweichende 
Aufteilung des Abzugshöchstbetrages wählen und dies ge-
genüber dem Finanzamt anzeigen.

Wenn von den zusammenlebenden, nicht miteinander verhei-
rateten Eltern nur ein Elternteil den Kinderbetreuungsvertrag 
(z. B. mit der Kindertagesstätte) abschließt und das Entgelt 
von seinem Konto zahlt, kann dieses weder vollständig noch 
anteilig dem anderen Elternteil als von ihm getragener Auf-
wand zugerechnet werden.

V.  Ausschluss eines weiteren Abzugs

Erfüllen Kinderbetreuungskosten grundsätzlich die Vor-
aussetzungen für einen Abzug als Sonderausgaben, kommt 

für diese Aufwendungen eine Steuerermäßigung bei Auf-
wendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, 
haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen 
nicht in Betracht. Auf den tatsächlichen Abzug als Sonder-
ausgaben kommt es dabei nicht an. Dies gilt sowohl für das 
nicht abziehbare Drittel der Aufwendungen, als auch für die 
Aufwendungen, die den Höchstbetrag von 4.000 € je Kind 
übersteigen. 

VI.  Abweichendes Wirtschaftsjahr

Für Steuerpfl ichtige mit abweichendem Wirtschaftsjahr, die 
Kinderbetreuungskosten bis einschließlich 31.12.2011 wie 
Betriebsausgaben abziehen können, gilt Folgendes: 

Die auf die Zeit vom Beginn des abweichenden Wirtschafts-
jahrs 2011 bis zum 31.12.2011 entfallenden Kinderbetreu-
ungskosten können bis zu dem zeitanteiligen Höchstbetrag 
wie Betriebsausgaben abgezogen werden. Die ab 1.1.2012 
anfallenden Kinderbetreuungskosten können nur als Sonder-
ausgaben in der Fassung des Steuervereinfachungsgesetzes 
2011 geltend gemacht werden.

Beispiel: Ein Ehepaar betreibt gemeinsam einen land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieb mit abweichendem Wirtschafts-
jahr 1.7. bis 30.6. Die im Jahr 2011 anfallenden Kinderbetreu-
ungskosten können beide wie Betriebsausgaben abziehen. 
Der auf die Zeit vom 1.7. bis 31.12.2011 entfallende Höchst-
betrag beträgt zeitanteilig zwei Drittel der Aufwendungen, 
maximal 2.000 €. 

VII.  Anwendungsregelungen

Diese Vorgaben sind mit Ausnahme der Einzelveranlagung 
und bei abweichendem Wirtschaftsjahr ab dem Veranla-
gungszeitraum 2012 anzuwenden.

Für die Einzelveranlagung ist die Regelung ab dem Veranla-
gungszeitraum 2013 und bei abweichendem Wirtschaftsjahr 
nur für die Veranlagungszeiträume 2011 und 2012 anzuwen-
den.
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